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RS OGH 1975/9/2 3Ob176/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1975

Norm

ABGB §906

ABGB §914 IIId

MG §19 Abs2 Z6 C4

MG §21a

Rechtssatz

1./ Die Einräumung des Wahlrechts erfordert, daß der Wahlberechtigte die Leistungen, unter denen er wählen soll,

kennt.

2./ Räumt der Vermieter dem Gekündigten ein Wahlrecht unter mehreren Ersatzobjekten ein, muß er ihm die

Möglichkeit zur Besichtigung dieser Ersatzräume geben.
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